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Übergangsfrist am 01.10.17 abgelaufen 
Guajak-Test (Hämoccult) ist auch kurativ nicht mehr abrechenbar 

 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 
seit April 2017 ist für die Früherkennungsuntersuchung auf ein kolorektales Karzinom nur der immunologische 

Nachweis von Blut im Stuhl (iFOBT) unter der GOP 01737 für Hausärzte, Chirurgen, Gynäkologen, Hautärzte, 

Internisten und Urologen abrechenbar. Für die Ausgabe und Rücknahme des Entnahmesystems und der damit 
zusammenhängenden Beratung werden 6,00 Euro extrabudgetär vergütet (GOP 01737). Laut KV werden die 

Gebührenziffern mit dem Labor abgeglichen, so dass die Ausgabe und Rücknahme nur vergütet werden, wenn 
auch ein Laborergebnis vorliegt. 

 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie ausgegebene Röhrchen zurückerhalten und kreuzen Sie auf dem 
Laborüberweisungsschein „präventiv“ an, um die GOP 01737 abrechnen zu können.  

Der iFOBT kann bei Frauen und Männern zwischen 50 und 55 Jahren jährlich durchgeführt werden. Ab einem 
Alter von 55 Jahren besteht Anspruch auf bis zu zwei Früherkennungskoloskopien im Abstand von zehn Jahren 

oder alle zwei Jahre auf einen iFOBT. Ist dieser positiv, erfolgt zur weiteren Abklärung eine Darmspiegelung. 
Auch Hausärzte dürfen im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung (Check-up 35) den Test an Patienten über 50 

Jahre ausgeben.  

 
Bis zum 01.10.2017 durfte der Guajak-Test (Hämoccult) noch im kurativen Bereich durchgeführt 

und abgerechnet werden. Die GOP 32040 und die Kostenpauschale 40150 wurden nun gestrichen.  
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 
Mit freundlichen, kollegialen Grüßen 
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